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VERHALTENSKODEX FÜR DIE AUSÜBUNG DES MODELLFLUGS UND DES FREIFLUGS  

(CODE OF CONDUCT) 
 
Die Monte Lema SA ist die Betreibergesellschaft der Luftseilbahn und der Jugendherberge und 
besitzt auch Grundstücke auf dem Monte Lema. Die fantastische Aussicht macht den Monte 
Lema zu einem beliebten Ausflugsziel für Wanderer und Flugbegeisterte. Für Modellflieger gilt 
der Monte Lema als eines der Top-Ziele im Alpenraum, für Gleitschirmflieger als idealer 
Ausgangspunkt für Trainings- und Streckenflüge. 
 
Die zunehmende Beliebtheit des Monte Lema in Bezug auf die Besucherzahlen sowie die 
technologischen Fortschritte im Bereich der Freizeitausrüstung, der Geräte und des Zubehörs 
haben die Einhaltung genauer Sicherheits- und Kompatibilitätsvorschriften erforderlich 
gemacht. Ziel ist es, den Wanderern und allen Benutzern des Luftraums ein sicheres und 
ungestörtes Freizeiterlebnis zu garantieren. 
 
VERHALTENSKODEX FÜR MODELLFLUGZEUGFÜHRER 
 
1. Alle Lotsen müssen sich in dem für diese Aktivität vorgesehenen Raum aufhalten, um 

ein angemessenes und effizientes Niveau der Kommunikation und des Austausches zu 
gewährleisten. 

 
 
2. Wenn ein Gleitschirmpilot laut ankündigt, dass er gleich starten wird, muss mindestens 

einer der Modellflugzeugführer mündlich und/oder durch Handzeichen bestätigen, 
dass er die Information erhalten hat und gibt sie an seine Kollegen weiter. 

 
3. Wenn ein Modellflugzeugführer beobachtet, dass ein Gleitschirm startet oder sich 

einem Gleitschirm nähert, ist er verpflichtet, sofort alle seine Kollegen zu informieren. 
 
4. Der Abstand zwischen Gleitschirmen und Segelflugzeugen muss größer sein als der 

Abstand zwischen Flugmodellen. Bezugspunkt ist der Sicherheitsabstand aus der Sicht 
des Gleitschirmpiloten in der Luft. Es ist zu beachten, dass ein Abstand, der von einem 
Modellflugzeugführer als ausreichend angesehen wird, für einen Gleitschirmpiloten 
nicht ausreichend sein kann; es wird daher empfohlen, immer einen größeren Abstand 
als den geschätzten Mindestabstand einzuhalten. 

 
5. Gegenseitige Rücksichtnahme: Bei starkem Flugverkehr - insbesondere bei Gruppen 

und Flugschulen - ist eine Überfüllung des Luftraums um den Startplatz zu vermeiden. 
In solchen Fällen sollten sich die Flugmodelle aus dem überfüllten Bereich entfernen. 
Ein Gleitschirm bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h und ist daher 
nicht in der Lage, einen schnellen Abflug von Modellflugzeugen, die wesentlich höhere 
Geschwindigkeiten erreichen können, zu kontrollieren und zu steuern. 
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6. Aus Rücksicht auf die Wanderer und die Personen auf dem Monte Lema sind 

Anflüge von Modellflugzeugen mit hohen Geschwindigkeiten in ausreichendem 
Abstand zum Gipfel und zum Hang durchzuführen. Maßgebend ist wiederum der 
Sicherheitsabstand aus Sicht der Wanderer. 

 
GEMEINSAMER VERHALTENSKODEX 
 
Modellflugzeugführer und Gleitschirmpiloten sind verpflichtet, die höchsten Werte des 
gegenseitigen Respekts, der Erziehung, der Verhaltensethik und des gesunden 
Menschenverstands anzuwenden. Die jeweiligen Aktivitäten müssen in Übereinstimmung 
mit den geltenden gesetzlichen und sicherheitstechnischen Richtlinien und Vorschriften 
durchgeführt werden. Die von der Monte Lema SA erlassenen Vorschriften und Verbote, 
deren Bestandteil dieser Verhaltenskodex ist, müssen ebenfalls eingehalten werden. 
 
Es ist wichtig, vor jedem Start eine Inspektion des Einsatzgebietes durchzuführen, um die 
aktuelle Situation zu beurteilen, die eigenen Absichten bekannt zu geben und die 
notwendigen Informationen von den bereits im Einsatz befindlichen Personen zu erhalten.  
 
Der Mindestsicherheitsabstand - für Personen und Geräte im Flug - beträgt zu jedem 
Zeitpunkt mindestens 100 m (horizontal und vertikal): Angesichts der Schwierigkeit, diesen 
Parameter mit konstanter Kontinuität zu schätzen und zu gewährleisten, gilt die Regel, 
einen (geschätzten) Abstandsfaktor anzuwenden, der über dem vorgeschriebenen 
Grenzwert liegt.  
 
Die Monte Lema SA behält sich das Recht vor, Kontrollen in Übereinstimmung mit dem 
Inhalt dieses Dokuments und den oben genannten geltenden Verordnungen und 
Richtlinien durchzuführen, bzw. alle Meldungen und Beschwerden von betroffenen 
Benutzern, die sich auf Übertretungen oder schwerwiegendere Verhaltensweisen und 
Sachverhalte beziehen, entgegenzunehmen und zu bewerten. 
Sie macht von ihrem Recht Gebrauch, bei nachgewiesenen Nachlässigkeiten, 
Unregelmäßigkeiten oder schwerwiegenden und unkorrekten Verhaltensweisen oder 
Vorkommnissen ein Verwarnungsverbot im Rahmen der Monte Lema SA auszusprechen 
oder diese den zuständigen Behörden zu melden. 
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ERKLÄRUNG  
 
Der/die Unterzeichnete erklärt, den Inhalt des vorliegenden Verhaltenskodexes gelesen zu 
haben und verpflichtet sich, diesen vollständig einzuhalten. 
 
Mit seiner/ihrer Unterschrift entbindet er/sie die Firma Monte Lema SA von jeglicher 
Haftung, die sich aus der Nichteinhaltung der oben genannten Inhalte oder aus 
unvorhergesehenen Ereignissen ergeben könnte. 
 
 
 
Name und Vorname:  
 
Wohnort:  
 
Ich bin Pilot von: Modellflugzeug  
 
Ort und Datum:  
 
 
 
Unterschrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Verhaltenskodex wurde in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Modellflugverband (SMV) und dem Schweizerischen 
Hängegleiter-Verband (SHV) erstellt. 
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